
 

Siebzehnte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für die Prüfung im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang  

an der Universität Koblenz-Landau  

Vom 30. April 2019* 

 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der 
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), BS 223-41, haben die Räte des 
Fachbereichs 1: Bildungswissenschaften, des Fachbereichs 2: Philologie / Kulturwis-
senschaften, des Fachbereichs 3: Mathematik / Naturwissenschaften, des Fachbereichs 
4: Informatik, des Fachbereichs 5: Erziehungswissenschaften, des Fachbereichs 6: Kul-
tur- und Sozialwissenschaften und des Fachbereichs 7: Natur- und Umweltwissenschaf-
ten der Universität Koblenz-Landau die folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung 
für die Prüfung im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang an der Universität Koblenz-Landau 
beschlossen. Diese Prüfungsordnung hat die Präsidentin der Universität Koblenz-
Landau am 30. April 2019 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für die Prüfung im Zwei-Fach-Bachelorstudiengang vom 29. Ja-
nuar 2013 (Mitteilungsblatt der Universität Koblenz-Landau 02/2013, S. 7), zuletzt ge-
ändert am 12. Juli 2018 (Mitteilungsblatt der Universität Koblenz-Landau  04/2018, 
S.197) wird wie folgt geändert: 

Der Anhang erhält die aus dem Anhang zu dieser Ordnung ersichtliche Fassung.  

 

Artikel 2 

(1) Die Siebzehnte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Prüfung im 
Zwei-Fach-Bachelorstudiengang an der Universität Koblenz-Landau tritt am 01. Oktober 
2019 in Kraft. 

(2) Für eingeschriebene Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Ordnung das Studium 
der Module ÖKO 1 und ÖKO 2 bereits begonnen haben, gelten die bisherigen Bestim-
mungen. 

 

 

Mainz, den 30. April 2019 

 
 
Die Dekanin des Fachbereichs 1: Die Dekanin des Fachbereichs 5:  
Bildungswissenschaften Erziehungswissenschaften  
Prof. Dr. Claudia Quaiser-Pohl Prof. Dr. Anja Wildemann 
 
 
Der Dekan des Fachbereichs 2: Der Dekan des Fachbereichs 6:  
Philologie / Kulturwissenschaften Kultur- und Sozialwissenschaften  
Prof. Dr. Stefan Neuhaus Prof. Dr. Lothar Bluhm  

* Veröffentlicht im Mitteilungsblatt 02/2019 der Universität Koblenz-Landau, S. 18 



 

 
 
Der Dekan des Fachbereichs 3: Der Dekan des Fachbereichs 7:  
Mathematik / Naturwissenschaften Natur- und Umweltwissenschaften  
Prof. Dr. Wolfgang Imhof Prof. Dr. Klaus Schwenk 
 
 
Die Dekanin des Fachbereichs 4:  
Informatik  
Prof. Dr. Maria Wimmer 
 
 
 
 
 
 



 

Anhang 
(zu Artikel 1) 
 
Anhang „II. Basisfächer““ wird wie folgt geändert: 

1. Nr. „8. Germanistik Koblenz“ wird wie folgt geändert: 

a) In Modul 1 erhält die Zeile „Modulprüfung“ folgende Fassung: 

 „Modulprüfung: Klausur Dauer: 90 Minuten“ 

b) In Modul 5 erhält die Zeile „Modulprüfung“ folgende Fassung: 

 „Modulprüfung: Hausarbeit Dauer: 2 Wochen“ 

c) In Modul 10 erhält die Zeile „Modulprüfung“ folgende Fassung: 

 „Modulprüfung: Haus- oder Projektarbeit Dauer: 3 Wochen“ 

 

2. Nr. „10. Geschichte Koblenz“ wird wie folgt geändert:  

a) In den Modulen 17, 18 und 19 werden jeweils in der Zeile Modulprüfung nach den 
Worten „Dauer: 4 Wochen“ die Worte „ oder Mündliche Prüfung* Dauer 30 Minuten“ 
eingefügt. 

b) Nach der Tabelle wird folgender Satz angefügt: 

„* In einem der Module 17 – 19 ist nach Wahl der Studierenden eine mündliche Prü-
fung anstelle einer Hausarbeit abzulegen.“ 

3. Nr. „19 Naturschutzbiologie Landau“ wird wie folgt geändert: 

a) In „Modul ÖKO1“ wird nach „ÖKO1.3“ folgende Zeile eingefügt: 

 „Modulteilprüfung in ÖKO 1.2 
Modulteilprüfung und ÖKO 1.3“ 

 
b) In „Modul ÖKO2“ wird nach „ÖKO2.2“ folgende Zeile eingefügt: 

 „Modulteilprüfung in ÖKO 2.1 
Modulteilprüfung und ÖKO 2.2“ 

 

 


